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Am 12. Januar d. J. jährte sich zum 200. Male der Geburtstag

des großen schweizerischen Pädagogen Heinrich Pestalozzi,

an dessen erzieherische Grundsätze die moderne Pädagogik
anknüpft. Im Jahre 1800 gründete er eine Erziehungsanstalt in
Burgdorf, 1807 eine zweite in Iferten; an diesen Schulen
verwirklichte er in der Praxis jene pädagogischen Grundsätze, die
er in seinen Schriften «Lienhard und Gertrud» (1781—87)
und «Wie Gertrud ihre Kinder lehrt» (1801) verkündet halte.
Er strebte an: die harmonische Ausbildung aller im Kinde
vorhandenen Anlagen nach der physischen, sittlichen und
intellektuellen Seite. Mit dem Unterricht allein ist es nicht
getan, denn dieser führt nur zu Wissen und Können, Erziehung
aber hat die Einordnung des heranwachsenden Menschen in
die soziale Gemeinschaft im Auge. Wenn Pestalozzi für
Naturgemäßheit und Anschaulichkeit im Unterricht, sowie für die

Selbsttätigkeit des Schülers plädiert, so hat dies scheinbar
nichts mit Erziehung zu tun und doch sind in jedem Unterricht,

sofern derselbe sich von Drillmethoden freihält, erziehliche

Momente enthalten, denn neben der Anleitung und der

Unterweisung im Studium wird gleichzeitig die Erziehung zur
Gewissenhaftigkeit, zur Pünktlichkeit, Reinlichkeit (auch im
Denken), Ordnungsliebe usf. gepflegt. Besonders die
Selbsttätigkeit der Schulkinder ist von ausschlaggebender Bedeutung
für deren Charakterbildung. An diesen Gedanken knüpft die
moderne Arbeitsschule an, deren Ausbau sich auf neuere ex-

perimental-psychologische Forschungen stützt (Psychotechnik).
So wirkt Pestalozzi — direkt und indirekt — mit seinen

pädagogischen Bestrebungen bis auf unsere Zeit fort, ja, man
muß sagen, daß viele seiner Forderungen bis heute nicht
verwirklicht sind. Das liegt nicht an ihm und auch nicht etwa an
der mangelnden Einsicht seiner Nachfolger, sondern an harten

sozialpolitischen Tatsachen. Die österreichische Kaiserin
Maria Theresia sprach es offen aus: «Die Schule ist ein Politi-
kum.» Und ihr Gegenspieler Friedrich der Große hat den gleichen

Gedanken rücksichtslos in die Tat umgesetzt; er, der
«aufgeklärte» Despot, war sehr gegen eine Aufklärung seiner
Untertanen und er verfügte, daß in der Volksschule nur «ein
Bisgen Lesen und Schreiben» gelehrt werde. Er hat sogar
verraten, warum er dem «Racker» Volk eine weitergehende
Schulbildung vorenthalten wissen wollte: «Wenn meine Soldaten
zu denken anfingen, dann bliebe keiner in den Reihen.» Daher
mußte man verhindern, daß die Soldaten — und nicht nur
diese — zu denken anfingen, und das erreicht man am besten
durch eine mangelhafte Schulbildung. So blieb denn alles
Gedankengut der großen Volksschulpädagogen, die im Geiste
Pestalozzis zu wirken suchten, Utopie und die ganze Pädagogik
wurde zu einer «Wissenschaft der schönen Worte».

Wenn sich trotz alledem eine Modernisierung des

Schulwesens durchsetzte, so ist dies auf die allgemeine wirtschaftliche

Entwicklung zurückzuführen, die einen unerhörten
Aufstieg der Technik zur Folge hatte. Denn zur Bedienung der

hochkomplizierten maschinellen Einrichtungen der modernen
industriellen Betriebe kann man keine Arbeiter brauchen, die

nur «ein Bisgen Lesen und Schreiben» gelernt haben. Sogar in
der Landwirtschaft kommt man heute niclit mehr mit einigen
wenigen Handgriffen aus, da der technische Fortschritt auch

hier einen gründlichen Wandel geschaffen hat; Traktoren,
Mähe- und Säemaschinen stellen an den Landarbeiter ganz
andere Anforderungen, als dies vor kurzem noch der Fall war.
Ja, man kann sagen, daß heute vielfach an den Landarbeiter
höhere Ansprüche in intellektueller Hinsicht gestellt werden
als an jene Industriearbeiter, die infolge der fortschreitenden
Rationalisierung der Produktion und Mechanisierung der
Betriebe (Taylorsystem) zu lebendigen Automaten degradiert
werden.

Der Erziehungsgedanke Pestalozzis weist jedoch noch immer
in eine ferne Zukunft. Denn eine menschliche Gemeinschaft
kann es erst dann geben, wenn die letzten Schranken zwischen
Mensch und Mensch fallen, d. h. wenn eine die ganze Erde
umfassende Einheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt,
vorhanden sein wird. Dann erst wird sich das pädagogische Ideal
Pestalozzis verwirklichen lassen: Das Recht eines jeden
Menschen auf die beste Erziehung! Th. Hartwig (Brünn).

Der politische Katholizismus
Die römisch-katholische Kirclie vertritt vollkommen ehir

deutig den Standpunkt, sie habe als von Gott eingesetzte
Rechtsgewalt ein «älteres» (mächtigeres) Recht zu vertreten
als irgend ein politischer Staat. Kirchliches Recht bricht jederzeit

minderes staatliches Recht, römisches Kirchenrecht bricht
eidgenössisches Bundesrecht, dies ist der theoretisch eindeutige
Standpunkt der römischen Kirche. Dabei versteht es sich von
selbst, daß es für die Kirche und ihre Organe nicht immer
opportun ist, ihren grundsätzlichen Standpunkt als propagandistischen

Aushängeschild zu benutzen. Greift man indessen zu
den kirchlichen Gesetzen, so stößt man auf Dinge, von denen

man nur bedauern kann, daß sie niclit im staatsbürgerlichen
Unterricht erläutert werden.

Wie vielen Schweizern ist es z. B. bekannt, daß die katholische

Kirche aus der Vollmacht ihres göttlichen Auftrages das

Recht und die Pflicht für sich in Anspruch nimmt, jeden
einzelnen Schweizer und jede einzelne Schweizerin in den Schoß
der katholischen Kirche zu treiben? Die römische Kirche als
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